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Synopse Beilage zum Anhörungsbericht vom 28. Juli 2023 
 

Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Alters- und Hinterlassenenversicherung und die Invalidenversicherung (EG AHVG/IVG) 
 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SAR Nummern) 

Neu: – 
Geändert: 815.200 | 831.100 | 831.300 
Aufgehoben: – 

Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Einführungsgesetz zu den 
Bundesgesetzen über die 
Alters- und Hinterlas-
senenversicherung und 
die Invalidenversicherung 
(EG AHVG/IVG) 

                  

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 831.100 (Ein-
führungsgesetz zu den Bun-
desgesetzen über die Alters- 
und Hinterlassenenversiche-
rung und die Invalidenversi-
cherung [EG AHVG/IVG] vom 
15. März 1994) (Stand 
1. Juli 2016) wird wie folgt ge-
ändert: 

   

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/831.100/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

Einführungsgesetz zu den 
Bundesgesetzen über die 
Alters- und Hinterlas-
senenversicherung und 
die Invalidenversicherung 

[…] Gesetz über die […] 
SVA Aargau 

   

(EG AHVG/IVG) ( […] SVAG)    

vom 15. März 1994     

Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau, 

                        

gestützt auf Art. 61 des Bun-
desgesetzes über die Alters- 
und Hinterlassenenversiche-
rung (AHVG) vom 20. Dezem-
ber 1946 1) und Art. 54 des 
Bundesgesetzes über die In-
validenversicherung (IVG) vom 
19. Juni 1959 2), 

                        

beschliesst:                         

§  4 
Organe 

    

1 Die Organe der SVA Aargau 
sind: 

    

a) die Verwaltungskommission;     

b) die Direktorin oder der Di-
rektor; 

b) die […] Geschäftsleitung;    

 
1) SR 831.10 
2) SR 831.20 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/831.10/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/831.20/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

c) die Revisionsstelle.     

§  5 
Verwaltungskommission 

    

1 Die Verwaltungskommission 
ist das oberste Organ der SVA 
Aargau. 

    

2 Die Verwaltungskommission 
besteht aus fünf bis sieben 
Mitgliedern. Der Regierungsrat 
wählt die Präsidentin oder den 
Präsidenten und die übrigen 
Mitglieder. 

2  […] Sie besteht aus fünf bis 
sieben Mitgliedern. Der Regie-
rungsrat wählt die Präsidentin 
oder den Präsidenten und die 
übrigen Mitglieder. 

   

2bis Wählbar sind Personen, die 
bei Amtsantritt das 70. Alters-
jahr noch nicht vollendet und 
noch nicht 16 Jahre der Ver-
waltungskommission angehört 
haben. 

    

 2ter Mitglieder des Grossen 
Rats, des Regierungsrats oder 
Verwaltungsangestellte kön-
nen nicht der Verwaltungs-
kommission angehören. 

   

3 Der Regierungsrat setzt die 
Entschädigungen für die Mit-
glieder der Verwaltungskom-
mission fest. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  6 
Aufgaben 

    

1 Der Verwaltungskommission 
obliegen namentlich: 

1 Aufgehoben.    

a) die Wahl der Vizepräsidentin 
oder des Vizepräsidenten 
und der Protokollführerin 
oder des Protokollführers; 

    

b) die grundsätzliche Leitung 
und Überwachung der Ge-
schäftsführung von Sozial-
versicherungsanstalt 1) und 
Gemeindezweigstellen; 

    

c) der Erlass des Geschäfts-
reglementes; 

    

d) der Erlass personalrechtli-
cher Vorschriften im Rahmen 
der Personalgesetzgebung; 

    

e) die Wahl der Revisionsstelle 
für die Sozialversicherungs-
anstalt 2) und die Arbeitge-
berkontrolle; 

    

f) die Festsetzung der Verwal-
tungskostenbeiträge; 

    

g) die Festsetzung der Vergü-
tungen an die Gemeinden; 

    

 
1) Heute: SVA Aargau 
2) Heute: SVA Aargau 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

h) die Verabschiedung der Jah-
resrechnung und des Jahres-
berichtes. 

    

 2 Die Verwaltungskommission 
nimmt die strategische Füh-
rung der SVA Aargau wahr 
und stellt die Funktionsfähig-
keit der Geschäftsführung si-
cher. 

   

 3 Ihr obliegen namentlich:    

 a) die Wahl der Vizepräsidentin 
oder des Vizepräsidenten 
und der Sekretärin oder des 
Sekretärs; 

   

 b) der Erlass des Organisati-
onsreglements unter Vorbe-
halt der Genehmigung des 
Regierungsrats; 

   

 c) die Ernennung und Abberu-
fung der Geschäftsleitung 
und der Vorsitzenden oder 
des Vorsitzenden; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 d) der Erlass von Vorschriften 
über die Gewähr für eine ein-
wandfreie Geschäftstätigkeit 
gemäss Art. 132septies der 
Verordnung über die Alters- 
und Hinterlassenenversiche-
rung (AHVV) vom 31. Okto-
ber 1947 1); 

   

 e) der Erlass des Personalreg-
lements unter Vorbehalt der 
Genehmigung des Regie-
rungsrats; 

   

 f) der Erlass des Vergütungs-
reglements unter Vorbehalt 
der Genehmigung des Re-
gierungsrats; 

   

 g) die Wahl einer Revisions-
stelle, welche die bundes-
rechtlichen Zulassungsbedin-
gungen erfüllt, und die Be-
zeichnung der Stelle, welche 
die Arbeitgeberkontrolle 
durchführt; 

   

 h) die Festsetzung der Verwal-
tungskostenbeiträge; 

   

 i) die Sorge für ein angemesse-
nes Risiko- und Qualitätsma-
nagement und ein internes 
Kontrollsystem zur Überwa-
chung der Geschäftstätigkeit 

   

 
1) SR 831.101 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/831.101/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 j) die Verabschiedung des Bud-
gets; 

   

 k) die Verabschiedung der Jah-
resrechnung und des Ge-
schäftsberichts, die vom Re-
gierungsrat zu genehmigen 
sind. 

   

§  8 
Direktion 

§  8 
 […] Geschäftsleitung 

   

1 Die Verwaltungskommission 
stellt die Direktorin oder den 
Direktor der SVA Aargau an. 

1 Die […] Geschäftsleitung ist 
das operative Organ. Sie steht 
unter der […] Leitung einer 
Vorsitzenden oder eines Vor-
sitzenden. 

   

2 Die Direktorin oder der Direk-
tor 

2 Aufgehoben.    

a) wohnt den Sitzungen der 
Verwaltungskommission mit 
beratender Stimme und dem 
Recht der Antragsstellung 
bei; 

    

b) leitet die SVA Aargau nach 
Massgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen und den Wei-
sungen der Verwaltungskom-
mission für die interne Orga-
nisation; 

    

c) vertritt die SVA Aargau nach 
aussen; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

d) nimmt gegenüber den Bun-
desbehörden die Rechte und 
Pflichten der Leiterin oder 
des Leiters der Ausgleichs-
kasse wahr und trifft alle für 
den Vollzug der bundes-
rechtlichen Aufgaben erfor-
derlichen Massnahmen. 

    

 3 Die Geschäftsleitung setzt 
sich zusammen aus der Vorsit-
zenden oder dem Vorsitzen-
den, der Leiterin oder dem Lei-
ter der Ausgleichskasse, der 
Leiterin oder dem Leiter der 
IV-Stelle und weiteren von der 
Verwaltungskommission im 
Organisationsreglement be-
zeichneten Mitgliedern. 

   

 4 Die Leiterin oder der Leiter 
der Ausgleichskasse und die 
Leiterin oder der Leiter der IV-
Stelle nehmen gegenüber den 
Bundesbehörden ihre Rechte 
und Pflichten wahr, treffen alle 
für den Vollzug der bundes-
rechtlichen Aufgaben erforder-
lichen Massnahmen und ver-
treten in diesem Rahmen die 
Ausgleichskasse beziehungs-
weise die IV-Stelle nach aus-
sen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  9 
Revisionsstelle 

    

1 Die Revisionsstelle prüft das 
Rechnungswesen der SVA 
Aargau. 

1 Die Revisionsstelle prüft das 
Rechnungswesen und die Ge-
schäftsführung der SVA Aar-
gau. 

   

2 Sie erfüllt die Revisionsauf-
gaben nach den bundesrechtli-
chen Vorschriften, soweit die 
SVA Aargau Bundesrecht voll-
zieht. 

2  […] Soweit es um den Voll-
zug von Bundesrecht geht, er-
füllt sie zudem die Revisions-
aufgaben nach […] der Bun-
desgesetzgebung. Vorbehal-
ten bleiben Revisionen des 
Bundes. 

   

3 Sie berichtet der Verwal-
tungskommission und der Di-
rektion über das Ergebnis ihrer 
Prüfung. 

3 Sie berichtet der Verwal-
tungskommission und der […] 
Geschäftsleitung über das Er-
gebnis ihrer Prüfung. 

   

§  10 
Verwaltungskosten 

    

1 Die Kosten der SVA Aargau 
werden nach Massgabe des 
Aufwandes auf die verschiede-
nen Zweige aufgeteilt und wie 
folgt gedeckt: 

    

a) für die Ausgleichskasse und 
die Gemeindezweigstellen-
beiträge durch Beiträge ge-
mäss Art. 69 AHVG; 

a) für die Ausgleichskasse […] 
durch Beiträge gemäss Art. 
69 AHVG; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

b) für die IV-Stelle durch Kos-
tenvergütungen gemäss Art. 
67 IVG; 

    

c) für die übertragenen Aufga-
ben durch Vergütungen der 
Auftraggeber. 

    

2 Der Kanton ist nicht verpflich-
tet, allfällige Verwaltungskos-
tendefizite der SVA Aargau zu 
übernehmen. 

    

§  11 
Gemeindezweigstellen 

§  11 Aufgehoben.    

1 Die Gemeinden errichten 
Zweigstellen der SVA Aargau. 
Mit Zustimmung des Regie-
rungsrates können zwei oder 
mehrere Gemeinden eine ge-
meinsame Zweigstelle führen. 

    

2 Die Aufgaben und Befug-
nisse der Gemeindezweigstel-
len werden durch Beschluss 
des Regierungsrates festge-
setzt, soweit sie nicht in Art. 
116 der Verordnung über die 
Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung 1) geregelt sind. 

    

 
1) SR 831.101 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/831.101/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 An die Kosten der Errichtung 
und Führung von Gemeinde-
zweigstellen richtet die Aus-
gleichskasse den Gemeinden 
aus den Verwaltungskosten-
beiträgen Vergütungen aus. 
Die Verwaltungskommission 
setzt den verhältnismässigen 
Anteil an den Verwaltungskos-
tenbeiträgen sowie die Vergü-
tung an jede Gemeinde fest. 

    

 §  12c 
Kooperationen 

   

 1 Zur Erfüllung der übertrage-
nen Aufgaben gemäss § 3 
kann die SVA Aargau mit 
Durchführungsstellen anderer 
Kantone zusammenarbeiten. 
Es braucht die vorgängige Zu-
stimmung des Regierungsrats. 

   

§  13 
Rückgriffsrecht des Kantons 

    

1 Wird der Kanton auf Grund 
von Art. 70 AHVG oder Art. 66 
IVG ersatzpflichtig, steht ihm 
der Rückgriff zu auf die Or-
gane und das Personal der 
Sozialversicherungsanstalt 1) 
oder der Gemeinde, die den 
Schaden verursacht haben. 

1 Wird der Kanton […] gemäss 
Art. 70 AHVG oder Art. 66 IVG 
ersatzpflichtig, steht ihm der 
Rückgriff zu auf die Organe 
und das Personal der […] […] 
SVA Aargau, die den Schaden 
verursacht haben. 

   

 
1) Heute: SVA Aargau 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  19 
Übergangsbestimmungen 

    

1 Der Regierungsrat erlässt 
Übergangsbestimmungen, 
welche die rechtzeitige Inbe-
triebnahme der Sozialversi-
cherungsanstalt 1) sicherstellen 
und die Übernahme der Aus-
gleichskasse des Kantons Aar-
gau durch die Sozialversiche-
rungsanstalt 2) regeln. 

1 Aufgehoben.    

 2 Die Gemeinden können die 
gemäss § 11 errichteten Ge-
meindezweigstellen der kanto-
nalen Ausgleichskasse noch 
längstens für die Dauer von 
fünf Jahren ab Inkrafttreten der 
Änderung vom XX.XX.XXXX 
führen. 

   

 3 Die Gemeindezweigstellen 
gemäss Absatz 2 haben fol-
gende Aufgaben zu überneh-
men: 

   

 a) Auskunftserteilung;    

 b) Entgegennahme und Weiter-
leitung von Korresponden-
zen; 

   

 
1) Heute: SVA Aargau 
2) Heute: SVA Aargau 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 c) Abgabe der Formulare und 
der einschlägigen Vorschrif-
ten; 

   

 d) Mitwirkung bei der Abrech-
nung; 

   

 e) Mitwirkung bei der Beschaf-
fung der Unterlagen für die 
Festsetzung der ausseror-
dentlichen Renten; 

   

 f) Mitwirkung bei der Ermittlung 
der Einkommens- bezie-
hungsweise Vermögensver-
hältnisse der Selbständiger-
werbenden und der Nichter-
werbstätigen; 

   

 g) Mitwirkung bei der Erfas-
sung aller Beitragspflichti-
gen. 

   

 4 § 10 Abs.1 lit. a gilt sinnge-
mäss für die Gemeindezweig-
stellen bis zum Zeitpunkt ihrer 
Abschaffung. 

   

 5 Das gemäss § 13 Abs. 1 gel-
tende Rückgriffrecht auf die 
Gemeinde gilt für die Dauer 
bis zur Abschaffung der Ge-
meindezweigstelle der kanto-
nalen Ausgleichskasse ge-
mäss Absatz 2. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 II.    

 1. 
Der Erlass SAR 815.200 (Ein-
führungsgesetz zum Bundes-
gesetz über die Familienzula-
gen [EG Familienzulagenge-
setz, EG FamZG] vom 
24. März 2009) (Stand 1. Ja-
nuar 2010) wird wie folgt geän-
dert: 

   

§  18 
Aufsicht 

    

1 Das zuständige Departement 
übt die Aufsicht über die Fami-
lienausgleichskassen aus. 

    

2 Familienausgleichskassen 
haben über ihre Tätigkeit jähr-
lich Bericht zu erstatten und 
die Rechnung sowie die nach 
Bundesrecht erforderlichen 
statistischen Daten einzu-
reichen. 

    

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/815.200/de


 Arbeitsversion (ID: 3282) 

- 15 - 

 

 

Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Aufsicht über die kantonale 
Familienausgleichskasse und 
Berichterstattung richten sich 
nach dem Einführungsgesetz 
zu den Bundesgesetzen über 
die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung und die Invali-
denversicherung (EG 
AHVG/IVG) vom 15. März 
1994 1). 

3 Die Aufsicht über die kanto-
nale Familienausgleichskasse 
und die Berichterstattung rich-
ten sich nach dem […] Gesetz 
über die […] SVA Aargau 
(SVAG) vom 15. März 1994 2). 

   

4 Familienausgleichskassen 
und Arbeitgebende haben alle 
Auskünfte zu erteilen, welche 
für die Wahrnehmung der Auf-
sicht erforderlich sind. 

    

 2. 
Der Erlass SAR 831.300 (Ge-
setz über Ergänzungsleistun-
gen zur Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversiche-
rung im Kanton Aargau [Er-
gänzungsleistungsgesetz Aar-
gau, ELG-AG] vom 
26. Juni 2007) (Stand 1. Ja-
nuar 2017) wird wie folgt geän-
dert: 

   

§  5 
Kantonale Ausgleichskasse; 
Berichterstattung und Informa-
tion 

§  5 
 […] SVA Aargau; Berichter-
stattung und Information 

   

 
1) SAR 831.100 
2) SAR 831.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/831.300/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/831.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/831.100/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1 Die Durchführung dieses Ge-
setzes wird der kantonalen 
Ausgleichskasse übertragen. 

1 Die Durchführung dieses Ge-
setzes wird der […] SVA Aar-
gau übertragen. 

   

2 Die kantonale Ausgleichs-
kasse erstattet über die Ergän-
zungsleistungen jährlich Be-
richt, legt die Jahresrechnung 
vor und sorgt für eine ange-
messene Information der mög-
lichen anspruchsberechtigten 
Personen. 

2 Die […] SVA Aargau erstattet 
über die Ergänzungsleistun-
gen jährlich Bericht, legt die 
Jahresrechnung vor und sorgt 
für eine angemessene Infor-
mation der möglichen an-
spruchsberechtigten Perso-
nen. 

   

§  6 
Gemeindezweigstellen 

    

1 Die Mitwirkung der Gemein-
dezweigstellen richtet sich 
sinngemäss nach der Gesetz-
gebung über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung. 
Die Gemeinden haben die 
Vollzugskosten ihrer Zweig-
stelle zu tragen. 

1 Aufgehoben.    

§  7 
Gesuchseinreichung und Ent-
scheid 

    

1 Gesuche um Gewährung ei-
ner Ergänzungsleistung sind 
der Gemeindezweigstelle am 
Wohnsitz der gesuchstellen-
den Person oder direkt bei der 
kantonalen Ausgleichskasse 
einzureichen. 

1 Gesuche um Gewährung ei-
ner Ergänzungsleistung sind 
[…] bei der […] SVA Aargau 
einzureichen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Die kantonale Ausgleichs-
kasse entscheidet über das 
Gesuch. 

2 Die […] SVA Aargau ent-
scheidet über das Gesuch. 

   

 §  7b 
Übergangsbestimmung 

   

 1 § 6 gilt für die Dauer von 
längstens fünf Jahre ab In-
krafttreten der Änderung vom 
XX.XX.XXXX. 

   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

 IV.    

 1. Die Änderungen unter Ziff. I. 
und II. treten mit Ausnahme 
von Ziff. II. 2. § 6 und unter 
Vorbehalt der Genehmigung 
durch den Bund am 1. Novem-
ber 2025 in Kraft. 
 
2. Ziff. II. 2. § 6 gilt für die 
Dauer von längstens fünf Jah-
ren ab Inkrafttreten der Ände-
rung vom XX.XX.XXXX. 

   

 Aarau, xx.xx.202x    

 Präsident des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


